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Landwirte!
Äser Heer braucht mit  driouend

Hafer«der Reagiiora.
2)en Pferden , die unter ständigen seliwersteu An«

strengungen unseren Truppen an der Frmit Munition
und Proviant ununterbrochen zuzuführen haben fehlt
es au dem notwendigen Kraftfutter ' ^

I? Äal mu l“ nter  allen Umständen ge-
Euck dob ^ n^ - Ä ^ fft vertrauensvoll auf
iLuch. daß Ihr die erforderlichen Mengen zur Verfüauna
werden Ä Einschränkungen und Opfe?
? «rn ® ucf̂ dadurch au erlegt . Aber der Dank and
die Anerkennung des Vaterlandes wird E ? ch aeÄ

itÄriÄ z SR&Bi

-»»«am»-» ®tw  fcciiraat ,,9 , w 3i |r J"m
darum sofort alles irgendwie entbelir-

che Futtergetreide an die Magazine der Proviant-
Snl/tet ^ b ber  Kommunalverbände für das Heer ab.
Solltet Ihr an der sofortigen Lieferung verhindert sein

LS 'SUSSÜi  Ä 6as
Euch ^ aSL .̂ ' * ^ " W ° °' - -b « ch «»

Frankfurt a . M . im Mai 1917.
De, siellvertreteude Kommankierkiide General

RirLel, Generalleutnannt.

ÄA ^ p" ise vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . >
^ « \n9 ^D0m a,17  Dezember lflr4 (Reichs-

©eft ^ bl . S . 5 6 ), der vekanntmachungrn über die
«Ä & SÄ SS ** 5 ' om - > 2 -NU- - ISIS^ ^. ^ ^ Gefetzbl . 5 . 25 ), vom 23 . Seuttmher iqie
!m ^ ^ b' Eesetzbl . S . 603 ) und vom 23 . März 1916
(Reichs -Gesetzbl . S 183), ferner - auf Ersuchen des
ken ' T ' KVrf Erund der Dekonntmachun.9*n " °er die Sicherstellung von Kriegsbedarf nom
24 . Juni 1915 (Reichs -Gesetzbl. 5 . 357 ),9 vom 9 OK-

i>« " l9 IS* 5 645,>  25 . Neuem.
b « 9 6 ? 778 >' >«. S - piem.ver 1916 Reichs -Ge etzbl. S . 1019 und nom d or ™ ;,
1917 , R - ichs.B . ,- tzbl? S , 316 ), a „f ®n .nb S«
Bekanntmachung über Dorratserhebunaen vom 2 ffeb
tu « 1915 iu löerbinbung Mil d-ü Lt,Sri,un °- b. Iimn5
machungen vom 3. Sept . 1915 und vom 21 Okt 1915
(Reichs -Gesetzbl . S . 54, 549 und 684 ) zur allg m in N
K -nntms gebracht mit dem Bemerken daß Zuwider"
Handlungen gemäß den in der Anmerkung *) abgedruck¬
ten Best .m-mungen bestraft werden , sofern nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ana ?-
droht sind . Auch kann der Vetriib des Handelsg -
werbes gemäß der Bekanntmachung zur Fnnhalung
unzuoerlchstger Personen vom Handel vom 23 September
1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 603 ) untersagt werden.

8 1

a ) an Werke , die Kohlen , Koks und Erze briket-
neren,

b)  “ n Nheinisch -Westfälische Kohlensyndikat
^eroerterlung für Brikettierungszwecke,

c) an Geschoßfabnken zur Herstellung von Be-

d)  w ^ ^ uegsmetall -Aktiengesellschaft , Berlin
w 9 , Potzdamer Straße 10/11,

6 von solchen " D°n (El6l,troben ' 3ut  Herstellung

0 “n Hersteller von Klebe-, Tränkungs - und
Stmchmasse für die Vachpappenindustrie , je»
r ^LS ün *21 * Genehmigung der Kriegsaus-

gleichstelle für Dachpappenteer G. m. b. H
Berlin W 35 , Potzdamer Straße 118 a,

g)  an Inhaber von Freigabescheinen , die von
der Krwgs -Rohstoff -Abteilung des Königlich
Preußischen Knegsministeriums erteilt werden
und bei der Kriegschemikalien . Aktiengesellschaft
Berlin W 9, Köthener Straße l - 4,  vom Ber-
"raucher angesordert werden können.
Beräußerung und Lieferung darf nur erfolgen,

^nn b- i Lieferung der beschlagnahmten Gegenständ
die festgesetzten Höchstpreise (§ 9) nicht überschritten
werden , auch wenn vor dem Inkrafttreten dieser Be-
kanntmachung höhere Preise vereinbart waren

Bekanntmachung.
Rr . O . 466/4 17 6 m nrNr . D . 406/4 . 17 . K. R . A . '

Meldepflicht
rrnd ^ ochstprerfe von Lteinlrohlen-

teerxech.
Vom IS. Mai 1817.

Bekanntmachung wird aus Grund
^ *1 ben  Belagerungszustand vom 4. Juni

1851 , in Verbindung mit dem Besetz vom 11 Dezem¬
ber 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 813 ) - in Banern au
Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 31 . Juli

9 ‘ILt .. ®* n «Hergang der vollziehenden Gewalt auf
die Militärbehörden betreffend , des Gesetzes , betreffend

«

Bon der Bekanntmachung betroffene Geaeni
stände.

Von dieser Bekanntmachung wird betroffen alles

§ 2

Beschlagnahme.
K® ,e Df n Bekanntmachung betroffenen Gegen,

stände werden hiermit beschtagnahmt . 9
8 3

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die

Vornahme von Veränderungen an den von ihr berühr¬
en Gegenständen verboten ist und rechtsgeschäftliche
Verfügungen über sie nichtig sind, insoweit sie nicht
auf Grund der folgenden Anordnungen erlaubt sind.
Den rechtsgeschaftlichen Verfügungen stehen Derfügun-
gen gleich die un Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen . 9

8 5

8 4
^EJ^ubErungs. und Lieferungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist di« Veräußerung und
Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände erlaubt

Derarbeitungserlaubnis.
Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung oder

Verwendung der beschlagnahmten Gegenstände erlaubt
a ) zur Brikettierung von Kohlen , Koks und Erzen.
b) zur Herstellung von Elektroden
c)  in Geschoßsabriken zur Herstellung von Be-

schossen,
6) in dem vom Reichs -Marine -Amt angeordneten

und den in Frage kommenden Pecherzeuaern
bekannten Umfange,

e)  Herstellung von Klebe-, Tränkungs - und
Strelchmasse für die Dgchpappenindustrie , jedoch
nur mit Genehmigung der Kriegsausgleichstelle'
für Dachpappenteer G. m. b. H., Berlin W.
35 , Potzdamer Straße 118 a,

f)  K r J° nJ ti9 ? Zwecke , sofern ein Freigabeschein
(8 4 g-) erteilt worden ist.

8 6
Meldepflicht.

von dieser Bekanntmachung betroffenen Ge-
9^ >Eande (§ 1) unterliegen , sofern sie sich länger als
al - 2  Monate im Besitz ein und desselben Meldepflichtigen

einer Meldepflicht an die Kriegs -Roh-
stoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmi-
nisteriums.

! Der ßröe von Auchenau.
Roman von Herbert von der Osten. 54

Pastor Ebertin nahm mit be.vegter Stimme den jungen
den B,md der Christen auf . Er wie

mit

Erben von Buchenau in _

St 6' JSÄÄ ^ greifende » Feier versamnwlt rvaren ^ mnß
wohl an jenen anderen denken, dem dieses Erbe eine

schwere Last gewesen war.
Ueber den Kirchhof strich der Frühlingswind und trua

den Duft der ersten Kirchhvfsrosen zu der Kapelle . Die Ker-
Räfe 611 ftailbelabein  flackerten , als ob ein Atemzug

Hans Dietrichs Lippen streiften leise die Stirn des Soh
lübd ^ tät " iUWl  8lmeU Öie[t> 10ür' ob er ein Ge

des Hauses hatte» mit stiller Rührnna die
zärtliche Fürsorge des Riese» für die schwache Frau beo9bach-
e stete ' die n - all die kleinen Diensteleistete , die sie sonst für ihn getan hatte.

„Denken Sie noch an das Gerede der Stiftsdanien als der
Bnchenauer die schüchterne, kindliche Frau nahm " sagte >leck
zn dem Hausärzte , den er am Abend in die StaM znrück-
stchr „und „ im war ihr Einfluß so viel stärker als der seine
Ere hat euren ganz anderen Mensche» aus ihm gemacht ."
ae,n2n !n!!s nttrerhaltenbleibt ." fügte die Gräfin sor-
gemwll hinzu „Sie sah aus ivie von einer anderen Welt"
Dokwr ' d Aber ' i^ " ^ s all ihrer Pforte ." antwortete der

Z »°s Lü-L SL LWLL -z-ü:
d>° « lAA7 , °ÄL § 1? ' dd ' °i, . »-»° u»ni . a,-

Es war schon dämmrig . als er znrückkain.
in 6tm

«t £ 5 ®LS ,ne  die Schritte seines Vaters hörte , strebte

„ , Mit einer » verklärten Ausdruck in den ernstenPläen beuate
sich Hohe,regge über seine,l Sohn . „Erhalte mir immer Deine
Liebe , Du sonniger Knabe , auch wenn ich Dich mit strenaer
Hand durch Deine Kindheit führe , daiiüt Du einst we n-«
Alters Freund sein kannst ." nie,ue§

Er zog aus seiner Brusttasche eine Blüte die er auf Kassos
Grab gepflückt hatte . Seine (Stimme flang faunfet oft ©e®
weguug , als er hinzufügte : „Das soll mein ralisnmn sein

d' e alten Fehler mich wieder libernianne » wollen . Denn
nicht noch ennnal will ich mein väterliches Recht überschrei¬
ten , ' fuhr er nach^ klirzem Schweigen fort . „Das Fnnda-
ment zu '" -seres Sah „ es Lebensban werde ich legen in,
festen Grlliid und Boden ; aber was er darauf bauen ivill
das sei ,hm überlassen . Wem , er mein Büchenau nicht liebt'
so werde , ch es tragen ." y '

„IWem Kind rvird lieben , was Di . liebst," antwortete
Marga ining . „Es wäre \a  auch wider die Natur , da jeder
^ ! M ° n°de." ' " °' Herzen „ irr Dir gegolten hat all

Die Amme holte den Kleinen , tu» ihn zu Bett zu bringen.
Marga schmiegte sich noch fester an des Gatten Arm . Daß

Löciugeu § versöhnt und meinem Bruder die

NL ÄSÄV “ -----

Ich- ull gern . Nuc dauml « ^ i" , !ch/d» "ch ,, »!» ,dich
sie Dir alle näher standen als ich. Schade übrige s daß Fred

fe^ ei  hiUn9e Ü St0U ' » Windhuk bleibt ; es würde ihn,
sicher Freude machen , mit anziisehen. wie (Heil, Durami sich
langsam zili » Pantoffelhelden entivickelt."

Marga schloß ihm den Mund mit einem Kuß . Es ivird
nach w,e vor alles n „ r „ ach Deinem Willen gehen " lächelte
sie ; „denn mein einziges Wollen ist Dein Glück"

In wortloser Ergriffenheit hielt er sie umfaßt . Sei » Herz
wurde we .t vor Dankbarkeit und Rührung . Hatten Ungerech-
tigkeit und Undank ihn hart gemacht, das Glück stimmte ihnzur Demut . - 1 ‘

d-, ' Sm® 0t Leo*rä W,e" bier 0W)fet bii!‘er  d °" Fenstern . Durch
ore Alleen des Parkes aber zogen die Glühwürmchen mit

ÜSSSÄ 1“su ». °. « » * .* &

Hi -n -n-llk - p - « Jetob » ie

— Endel —

Rache . Abgewiesener Freier : „Run werd' ich woblewic
Juilggeselle bleiben müssen !" — Frä „soii,. le,ln£
beim Aerr TOiinpr ?« «I tfcmuem ; „Aber warum
veiiii , Herr ^ « mer s — „Gott — wein, Cie mich nicht 11,ul
genommen haben ? !" ' 1,C5‘ mrtl

.W5 äs
(Bt n e A c d t e. Die Gnädige hat dem Dienstmädchen viel

von ihrer vornehiiiei , und reichen Schivester er-iäbu'
S'«" Besuch eintreffe ., soll . Nachdem Zetta die Dame
Bahn abgeholt hat . fragt die Madame - „Nm, Be ta habe
«le meine Schivester gleich erkannt ?" - Berta '- Q » Ä

feiua 'iuuaju “ | m .i! "/ÄiSL “ '; Äl 'tb“ i* ° “ Dfe']

Mür -das Jackett bezahlt . D >. beLnn .st di? Lchn^

B erd ä ch t i g Fra » Mvpsberger (zur Nachbarin) - Ach
Frau Schiilzeii , ich muß Kohlen ans dem Keller hole,1" ud
habe ,ne,nen Schlüssel verlegt ; borgen Si „ dch öl
Ihren " - „Wird er denn passen ?" - „Aber öt trlüb - n Ä
"er paßt ja zu Ihrem Keller l" 833 20



§ 7
Meldepflichtige Personen.

Jur Meldung verpflichtet sind:
a ) alle Personen , selche Gegenstände der im §

I bezeichneten Art im Gewahrsam haben oder
aus Anlost ihres Handelsbetriebes oder sonst
des Erwerbes wegen kaufen oder verkaufen;

b ) gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben
solche Gegenstände erzeugt oder verarbeitet
werden;

c ) Kommunen , öffentlich -rechtliche Körperschaften
und Verbände.

8 8
Meldefrist und Meldestelle.

Di « Meldungen sind innerhalb einer Woche , nach¬
dem die Vorräte meldepflichtig geworden sind, an die
Kriegschemikalien - Aktiengesellschaft , Berlin W 9, Köt-
henerstratze l - 4, einzusenden.

8 9
Höchstpreise und Zahlungsbedingungen.

Für die in § l bezeichneten Gegenstände dürfen
höhere Preise als 7 Mk für 1O0 kg frei Waggon
Verladestation , in Schollen lose verladen , einschließlich
Umsatzstempel , nicht gefordert oder bezahlt werden.
Für Llockpech ist «in Ausschlag von 10 Pf . für 100
kg gestattet.

Bei Verkäufen in Fässern und sonstigen Behältern
kann auster dem Preise von 7 M . für 100 kg der
für die Fässer und Behälter nachgewiesene Selbstkosten¬
preis , sowie eine Füllgebühr von 50 Pf . für 100 kg
gefordert und bezahlt werden.

'Die Höchstpreise gelten für Nettogewicht und Bar¬
zahlung binnen 30 Tagen nach Eingang der Rechnung ;
bei späterer Zahlung dürfen 2 vom Hundert über
Reichsbankdiskont an Zinsen berechnet werden.

8 lO
Ausnahmen von der Hüchstpreisbestimmung.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von
den Bestimmungen des § 9 sind zu richten an die
Kriegschemikalien -Aktiengesellfchaft , Berlin W ' 9, Köt-
henerstrahe 1 —4, zur Weiterleitung an die Kriegs-
Rohstoff -Abteilung des Königlich Preustischen Kriegs-
Ministeriums.

Die Entscheidung über die gestellten Anträge Ist
dem zuständigen Militärbefehlshaber Vorbehalten.

8 U
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt am IS . Mai 1917 in
Kraft.

Frankfurt a M , 15 . Mai 1917.
Stellvertretendes Generalkommando.

18 . Armeekorps.
) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Deldstraf,

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wirk
bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer eine » anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert

durch den di« tzächstpreif« überschritten werden , oder sich zr
einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung ( §8 2, J
bts  Gesetzes , betreffend Höchstpreis«) betroffen ist, beiseite
schafft, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Dertzaus
von Gegenständen , für di « Höchstpreise festgesetzt sind nicht
nachkommt:

5. wer Vorräte .an Gegenständen , für di - Höchstpreis« festgesetzt
sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht ;

6. wer den nach § 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er-
laffenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Lei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer
1 oder 2 , st die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Be¬
trages zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden
,st oder in den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte;
übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark , so ist auf ihn zu
erkennen . Im Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe
bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummern 1 oder 2 kann neben der
Straf « angeordnet werden , daß die Verurteilung auf Kosten des
Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist ; auch kann neben Ge.
fangnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkanntwerden.

Mit Gefängnis bi » , u einem Oahr « oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird bestraft.

2 " "befugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite,
schafft, beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsaeschäft
über ihn abschließt;

S. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt.

4. ®et ^ ben erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider.

Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt,
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu lO 000
Vik . bestraft ; auch können Vorräte , die verschwiegen sind, im
Urteile für dem Staate verfallen erklärt werden . Ebenso wird
bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzu-
richten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig di- Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder unrichtige oder unoollständig « Angaben macht , wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im UnoermSge » sfaII-
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft . Ebenso wird bestraft,
wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder
za führen unterläßt.

Verordnung
über die Regelung des Fleischverbrauchs.

Aus Grund der Verordnung über Kriegsmaß-
nahmen zur Sicherung der Volksernährung vom 22.
Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl . 5 . 401 ) wird verordnet:

'Artikel 1.
In der Verordnung über die Regelung des Fleisch-

Verbrauchs vom 21 August , 916 (Reichs -Gesetzbl. S.
941 ) werden folgende Aenderungen vorgenommen:

1. An die Stelle der §§ 9 , 10 treten folgende
Vorschriften:

8 9.
Die Berbrauchsregelung erstreckt sich auch auf die

Selbstversorger . Als Selbstversorger gilt , wer durch
Hausschlachtung oder durch Ausübung der Jagd Fleisck
und F ^ ischwaren im eigenen Haushalt gewinnt.

Mehrere Personen , die für den eigenen Verbrauch
gemeinsam Schweine mästen , werden ebenfalls als
Selbstversorger angesehen . Air Selbstversorger können
vom Kommunalverbande ferner anerkannt werden
Krankenhäuser und ähnliche Anstalten für die Dersor-
gung der von ihnen zu verköstigenden Personen sowie
gewerbliche Betriebe für die Versorgung ihrer Ange¬
stellten und Arbeiters für die Selbstversorgung durch
Schlachtung von Rindvieh mit Ausnahme von Kälbern
bis zu sechs Wochen ist die Anerkennung von der Ge¬
nehmigung der Landeszentralbehörde oder der von die¬
ser bestimmten Stelle abhängig.

Der Erwerb von Schweinen mit einem Lebendge¬
wichte von mehr als 60 Kilogramm zum Zwecke der
Selbstversorgung ist verboten.

8 9 a.
Selbstversorger bedürfen zur Hausschlachtung von

Schweinen und von Rindvieh , mit Ausnahme von Käl¬
bern bis zu sechs Wochen , der Genehmigung des Kom-
munaloerbandes.

Die Genehmigung hat zur Voraussetzung , daß der
Selbstversorger das Tier mariner Wirtschaft mindestens
sechs Wochen , und wenn die Schlachtung nach dem 30.
September 1917 erfolgt , mindestens drei Monate ge¬
halten hat . Die Landrszentralbehörden haben Vor¬
kehrung zu treffen , daß , wenn infolge der Hausschlach-
tung der Fleischvorrat des Selbstversorgers die ihm zu-
stehend « Fleischmenge ( 8 10 a) übersteigen würde oder
ein Verderben der Vorräte zu befürchten ist, tbie Ge¬
nehmigung versagt wird oder die überschüssigen Men¬
gen an besonderen Stellen gegen Entgelt abgeliefert
werden

Hausschlachtungen von Kälbern bis zu sechs Wochen,
von Schafen und Hühnern sind dem Kommunaloerband
anzuzeigen . Die Landeszentralbehörden können auch
diese Hausschiachtungen von der Genehmigung des
Kommunalverbandes abhängig machen.

Die Verwendung von Wildbret im eigenen Haus¬
halt sowie die Abgabe an andere sind dem Kommu¬
nalverband anzuzeigen.

8 9t>.
Die Kommunalverbände haben die Hausschlach¬

tungen zu überwachen . Sie haben Ueberwachungsper-
sonen zu bestellen, die insbesondere das Schlachtgewicht
genau zu ermitteln und darüber eine amtliche Veschei- -
nigung auszustellen haben . Die Landeszentralbehör¬
den erlassen die näheren Bestimmungen ; sie haben fest-
zusetzen, welche Teile der Tiere beim Ausschlachten vor
der Ermittlung des Schlachtgewichts zu trennen sind,
und über die Art der Gewichtsermittlung Grundsätze
aufzustellen.

8 lO.
Den Selbstversorgern ist das aus der Hausschlach¬

tung oder durch Ausübung der Jagd gewonnene Fleisch
nach Maßgabe der Vorschriften im § 10 a zum Ver¬
brauch im eigenen Haushalt zu belassen.

Hierbei gelten als zum Haushalt gehörig auch die
Wirtschaftsangrhörigen einschließlich des Gesindes sowie
ferner Naturalberechtigte , insbesondere Altenteiler und
Arbeiter , soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder als
Lohn Fleisch zu beanspruchen haben.

8 10 a.
Der Selbstversorger hat anzugeben , innerhalb wel¬

cher Zeit er die Fleischoorräte verwenden will . Für
diese Zeit erhält er für sich und die von ihm verköstig,
ten Personen nur so viele Fleischkarten , als ihm nach
Abzug der Vorräte noch zustehen.

Wildbret , und Hühner werden mit der nach § 6
vom Kriegsernöhrungsamte für die Reichsfleischkarte
festgesetzten Höchstmenge angerechnet . Bei der An-
rechnung von Schlachtviehfleisch ist eine Wochenmenge
zugrunde zu legen , die um zwei Drittel höher ist, als
die nach § 6 festgesetzte,' beim ersten Schwein , das
innerhalb des vom 1. Oktober ob laufenden Jahres
geschlachtet wird , ist die nach 8 6 festgesetzte Wochen-
menge zu verdoppeln.

Fleisch zur Selbstversorgung darf aus Hausschlach¬
tungen , die zwischen dem 1. September und 3t . De¬
zember erfolgen , höchstens für di« Dauer eines Jahres,
aus Hausschlachtungen in der übrigen Zeit höchstens
für die Zeit bis zum Schluffe des Kalenderjahres be¬
lassen werden.

8 l0b . M»
Fleisch und Fleischwaren , diecM der Hausschlach¬

tung gewonnen und dem Selbstversorger zur Selbstver¬
sorgung überlassen sind, dürfen gegen Entgelt nur an
den Kommunolverband oder mit dessen Genehmigung
abgegeben werden.

Die Landeszentralbehörden können weitergehende
Einschränkungen anordnen.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit dem 15. Mai 1917

in Kraft.
Berlin , den 2. Mai 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Tr . Helfserich.

Berlin , den 18. April 1917.
Das Oberverwaltungsgericht hat in neueren Ent¬

scheidungen zwar daran festgehalten , daß die nicht zum
aktiven Dienststande (Friedensstande ) gehörenden Mili-
tärpersonen grundsätzlich auch mit ihrem - staatsein¬
kommensteuerfreien — Militäreinkommen zur Gemein-
deeinkommensteuer herangezogen werden können , hat
aber diesen Grundsatz dahin eingeschränkt , daß:

1. bei allen Militärpersonen mindestens ein Teil
der militärischen Bezüge als Vienstauswand und daher
als gemäß § 14 Abs 3 des Einkommensteuergesetzes
steuerfreies Einkommen onzufehen ist und

2. unmittelbaren oder mittelbaren Staatsbeamten,
denen infolge ihrer Einberufung als Offiziere des Be¬
urlaubtenstandes 7/io des Militäreinkommens auf dar
Zivildiensteinkommen angerechnet werden , auch Hinsicht-
lich dieser 7/io das Steuervorrecht der Verordnung vom
23 . September 1807 , wonach sie nur mit der Hälfte
zur Gemeindeeinkommensteuer veranlagt werden , zu¬
steht . Vgl hierzu das Erkenntnis vom 26 . Februar
1917 - Pr . Verw . BI . Vd 38 S . 375 - .

In diesem Erkenntnis wird bezüglich der Frage,
inwieweit liach dem Grundsatz zu 1 die militärischen
Bezüge als Dienstaufwand anzusehen sind , aus den Er¬
laß des Herrn Kriegsministers vom 15. November
1916 (Armeeverordnungsblatts . 492 ) Bezug genommen.

Weiter hat das Oberverwaltungsgericht in einer
Reihe von Erkenntnissen vom 26 - Februar 1917 aus.
gesprochen , daß den Iivilbeamten der Militärverwal.
tung auch während des mobilen Zustandes das Be¬
amtensteuervorrecht der Verordnung vom 23 - Septem¬
ber 1867 unverändert zusteht , und zwar selbst dann,
wenn sie sich nach der Allerhöchsten Verordnung , be-
treffend die Klasseneinteilung der Militärbeamten , vom
1. August 1908 (Reichs -Gesetzbl . S . 483 ) währenddes
mobilen Zustandes oder in Festungen , welche in Be-
lagerungszustand erklärt sind, in Militärbeamte im
engeren Sinne verwandeln.

Die Herren Regierungspräsidenten ersuchen wir
ergebenst , die Gemeindeverwaltungen auf diese Recht¬
sprechung des Oberoerwaltungsgerichts hinzuweisen.

Der Finanzminister.
I . A. Hei,ist.

Der Minister des Innern.
I . A. Manbaih.

Au sämtliche Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Ol >er-
präsidenten in Potsdam.

Marienberg , den 9. Mai 1917-
Abdruck erhalten die Herren Bürgermeister des

Kreises zur Kenntnis und Beachtung.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Tho » .

I . Nr L . 585 . *
Marienberg , den 18 . Mai 1917.

Nachstehend bringe ich die diesjährigen Impfter¬
mine für die Gemeinden:

Höchstenbach . Welkenbach . Winkelbach , Wahlrod,
Oberhattert , und Niederhattert zur allgemeinen Kenntnis.

Die Herren Bürgermeister der in Frage kommen¬
den Gemeinden werden ersucht , für die rechtzeitige La¬
dung der Impflinge , Aufstellung der Listen und Be¬
reitstellung des Impflokales Sorge zu tragen . Die
Veröffentlichung der Impftermine in den übrigen Ge¬
meinden des Kreises wird in einer der nächsten Kreis-
blattnummern erfolgen.

Der Königs
I . D.
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I Nr. L. 403.
Manenberg, den 15. Mai 1917.

nn die Herren Bürgermeister des Kreises
In den nächsten Tagen lasse ich Ihnen die For¬

mulare über die am 1. Juni ds . Is . stattfindende Vieh-
Mlung zugehen. Hinsichtlich der Ausführung des
Hahlgeschaftes verweise ich auf die im Kreisbl. Nr 43
von 1916 abgedruckte Bekanntmachung, sowie auf die
aus den Zählpapieren gegebenen Anweisungen mit
dem Ersuchen, dl« einzelnen Bestimmungen genau zu
beachten. Ich mache noch besonders darauf aufmerksam
datz nur die Gemeindelisten in 2 Ausfertigungen nebst
der Reinschrift der Zählerlisten bestimmt bis zum 3

-rl? s einzureichen sind. Die Urschrift der Zähler-
listen ist sorgfältig von Ihnen aufzubewahren. Für die
Ausfüllung der Gemeindelisten bemerke ich noch, daß
in diese nicht die sämtlichen Viehbesitzer nochmals be-
^nders aufgeführt werden dürfen, sondern nur das
Gesamtergebnis der iinzelnen Iählbezirksliften einzu¬
tragen ist. Der gesetzte Termin ist pünktlich einzuhalten.

Der Königliche Landrat.
Thon

2. Nr. fl. 31. 4296.
Marienberg, den 11. Mai 1917.

Verzeichnis
d" im Monat April erteilten Jagdscheine.

a . Iahresjagdscheme.
Kemps Alfons, Jagdaufseher, Atzelgift,
Isack Karl, Jagdaufseher, Streithausen,
Bürbach Christian, Steinermühle,
Büchner Theobald, Fehl-Ritzhausen.

b . lagesjagdscheine.
Hermann Franz, Fabrikant , Löln.

Der Königliche Landrat.
Thon.

Tgb. Nr - K. A. 4947-
™ , Marienberg, den 10. Mai 1917.

Die Wahl des Karl Künkler II . zum Schöffen der
Gemeinde Alpenrod habe ich auf eine6jährige Zeitdau-
er bestätigt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Thon.

, Marienberg, den 23. April 1917.
Betr . Arbertshilfe in der Land- und

Ä1  Forstwirtschaft.
Die Herren Bürgermeister mache ich auf die von

dem Herrn stellv. Kommandierenden General in Frank¬
furt a.Mam erlassene Berordnnng über Arbeitshilfe in
der Land- und Forstwirtschaft vom 7. Avril ds. Is (ab-
Sedruckt« Nr. 32 des KreiSblnttcS) aufmerksam. Nach
8 8 dieser Verordnung ist jede männliche oder weibliche

a«l Aufforderung des Bürgermeisters
ihres Wohnsitzes iw Bezirk ihrer Wohnsitz, oder Nachbar,
gemeinde gegen den Meils am Arbeitsorte üblichen Lohn
eine ihren Kräften und Fertigkeiten entspreche,idr land-
oder forstwirtschaftlicheArbeit insoweitz» übernehmen,
als es ohne wesentliche Schädigung ihrer eignen Berhälü
Nisse ge chehen kann. Dir Herren Bürgermeister wollen
von dieser Befugnis jeden iiötigei, Gebrauch mache,,.

. ! der Verordnung männlichen
«ud. weibliche» Personen, die in der Land- und Forstwirt,
schuft beschäftigt sind, verboten, ohne meine schriftliche
Geuehmigung,n eine indere als laiid- oder forstwirt¬
schaftliche Beschäftigung uberziitrett» und ebenso dürfen
lugtndliche Personen, die in einem Arbcitsverhältnis bis¬
her noch nicht gestanden haben, ohne mrine schriftliche
Genehm,gung eine andere als land- oder forstwirtschaft¬
liche Beschäftigung nicht annehmen.

Diese Vorschrift ist genau zu beachten. Uebertretun-
gen sind mr anznzelgcn.

Der Königliche Landrat.
Thon.

Der Krieg.
Großes Hauptquartier, 16. Mai M . T. B .) (Amtlick

Westlicher Kriegsschauplatz.
Front des Kronprinzen Rupprecht von Bayern

Be, ungünstigen Witterungsverhältnissenwar die
Gesechtstätigkeit verhältnismäßiggering.

Front des deutschen Kronprinzen.
Beiderseit von Lraonn« und nördlich von Prosnes

hielt die gesteigert« Artillerietätigkeit ohne Unterbre¬
chung an. Oestlich von La Neuville brach ein märki¬
sches Bataillon auf 600 Meter Breite in den feindlichen
Graben ein und hielt die neugewonnene Stellung gegen
mehrere mit starken Kräften geführte französische An-
griffe- 175 Gefangene sowie zahlreiche Gewehre aller
Art sielen in die Hand der tapfern Truppen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Lage unverändert.

Mazedonische Front-
Das lebhafte Feuer zwischen Presba - und Doiran-

See hat auch auf die Struma-Front übergegriffen.
Der erste Beneralquatiermeister:

Lützendorfs.
Großes Hauptquartier, 17. Mai. (W. T. B.) Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Front des Kronprinzen Rupprecht von Bayern.
Infolge eines starken englischen Degenstoßes mutz,

ten wir einen am frühen Morgen im Dorf Roeux er¬
rungenen Eeländegewinn wieder aufgeben. Im An-
schlutz au diesen Kamps nördlich der Scarpe vor- und
nachmittags einfetzende englische Angriffe wurden unter
schweren Verlusten für den Feind abgeschlagen. Auch

südwestlich von Riencourt blieben Borstötze der Ena
lander ohne leben Erfolg. 9

Front der Heeresgruppe machten wir im
Mai bisher 2300 Engländer zu Gefangenen.

. ^ . Front des deutschen Kronprinzen.'
Del Bauxaillon und östlich von Lassaux schoben

überraschenden Handstreich einige
hundert Meter vor und behaupteten die erzielten (Er-
f° ge gegen französische Angriffe. Sicher blutigen Der
lüsten büßte der Feind in diesen Gefechten 248 Ge
fangene und mehrere Maschinengewehre ein. Auch
westlich der Fro.dmont Fe. (bei Draye) glückte«s uns
dem Gegner einen vorgeschobenen Stellungsteil zu ent-
reitzen und ihm dabei Gefangene abzunehmen

Die an der französischen Front seit Beginn dieses
2700 Man,7 °^ befangenen erhöhen sich damit auf

Im übrigen war die Gesechtstätigkeit im Bereich
der Heeresgruppe sowohl wie auch an den anderen
Fronten im Westen bei Regen gering.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.

, . Mazedonische Front
„ x ^ r*ri a9e OIJmr Artillerievorbereitung nördlich und

nordwestlich von Monastir einsetzende starke französische
SÄ n"t vollem Erfolg für die dort käm¬
pfenden deutschen und bulgarischen Truppen. Im Nah-
kampf und durch Gegenstoß wurde der Feind überall
verlustreich zurückgeworfen.

Der Erste Beneralquartiermeister:
Ludendorff.

(Ein beutle * Marinelustschiff verloren.
0 *! *" .•ft * ? ^Amtlich ). Das Marineluftschiff

,,L 22 wird seit dem 14. Mai vermißt. Nach amt-
bchen englischen Meldungen wurde „L 22" am 14.
Mai vormittags durch englische Seestreitkräfte vernichtet

Der Chef des Admiralstabes der Marine
Erfolge in Angriff und Abwehr.

Berlin, 16. Mai . Des ruhigen Besitzes von
Roeux vermochten sichd.e Engländer nicht lange zu er-
freuen Um Bahnhof Dorf und Park haben sich neue

blt nod) "icht abgeschlossen sind
Südwestlich Rienecourt, machten die Deutschen Fort¬
schritte. Jrn übrigen war an der Arrasfront infolge

5rcht und ungünstiger Witterungsoerhäjtnisse
die Gesechtstätigkeit verhältnismäßiggering. Nördlich

St : ? U<nt‘n ""lachten die Engländer nach heftigem
Art.ll-r>ef.uer ,n der Nacht vom 15. zum 16! einen
Dorst° tz gegen die deutschen Feldwachen, der abgewiesen
wurde. Gefangene wurden eingebracht.

Auch an der Aisne hielt sich am 15. das Artillerie
Er lw allgemeinen in mäßigen Grenzen. Französische

Handstreiche in der Gegend von Aillos und Torbönn
wurden abgewiesen. Der erfolgreiche Vorstoß eines
märkischen Bataillons östlich von La Neuville brachte
außer 175 Gefangenen, darunter 7 Offizier«, 14 Ma-
^men - und Schnelladegewehre ein. Außerdem wurden
Gewehre und Munition in größeren Mengen erbeutet.
Die Gefangenen gehören drei Regimentern von zwei
französischen Divisionen an. Die Franzosen versuchten
sofort mehrere Gegenangriffe, die sämtlich blutig abge-
wi^ en wurden. Ebensowenig gelang ein planmäßig

Trommelfeuer von starken Kräften vorgetragener
Angriff um 9 Uhr 15 Min. abends In dem konzent¬
rischen Feuer der deutschen Maschinengewehre brachen
die französischen Angriffswellen verlustreich zusammen.

Bon seinen eignen Truppen obgesetzt.
« J.5'. Ala>. Der russische Mitarbeiter des
Bunds berichtet: Offiziere und Soldaten der Kaukasus
armer haben ihr Mißtrauen gegenüber dem Korpskom-
Mandanten General Tschernobusow ausgesprochen der
abgesetzt wurde.
Die Heimkehr der verbannten aus der

Schweiz.
Kopcuhagen, 15. Mai. Die Nationaltidende mel-

det aus Malmö : Gestern trafen hier 253 russische So-
3 vb . !sch °uf der Reise aus der Schweiz

".ach Rußland befinden; sie gehören verschiedenen so-
AiüIlsilschLn.RtcljtunQcn ein, j b̂od) [tnb (lür ßiniQ botin,
bei lhrercRückkehr für den Frieden wirken zu wollen.
Die russlsche 5ozicrlistin Wera Figner hat die Heimreise
ermöglicht und auch das erforderliche Geld dafür be-
schafft. In einigen Tagen reisen weitere 200 russische
Sozialisten aus der Schweiz nach Rußland ab.

Bon der Ssonzo-Schlacht.
Wien,,16 ^ Mai Aus dem Kriegspressequartier

wird am 16. d. M . abends gemeldet: Die Italiener
haben ihre Angriffe am Isonzo heute vormitiag in
vollem Umfange wieder ausgenommen. Sie erringen
nirgends Erfolg und erleiden große Verluste.

Von Aah und Fern.
Marieuberg, >8  Mai . Bergniigungsreifende werden

darauf aufmerksam gemacht, daß für den Ausflugs-
verkehr zu Pfingsten keine Sonderzüge gefahren werden
und sollte an diesen Tagen die Eisenbahn nur von den-
lenigen benutzt werden, welche reise» müssen- (Siehe
Inseratenteil ).
. c. w'rd irrtümlicherweise angenommen,
daß der Verkehr mit Enten- und Gänseeiern keinerlei
Beschränkungen unterliegt. Demgegenüber ist auf 8 18
der Verordnung über Eier vom 12. August 1916 zu
verweisen, deren Vorschriften sich auf Eier von Hühnern.
Enten und Gänsen beziehen. Demgemäß erstrecken sich
alle landesgesetzlichen Bestimmungen und örtlichen An¬
ordnungen über den Berkehr mit Eiern auch auf
Gänse- und Enteneier, soweit nicht ausdrücklich anders
bestimmt ist.

- rl  A *!" * Ernteverspätung in Aussicht. Trotz des
ziemlich spaten Früh,ahrseintritts ist nach Ansicht un-
serer landwirtschaftlichen Sachkundigen mit einer Ernte-
Verspätung vorderhand nicht zu rechnen. Bedingung ist
allerdings, daß die trockene, sonnige Witterung, die
wir gegenwärtig haben, anhält, und nicht etwa im
Ium einem abermaligen Kälterücksall Platz mackt
In diesem Falle das heißt beim Weiterherrschen war .'
mer Witterung hat die Verzögerung des Frühlings-
emtrltts um e.mge Wochen wenig oder nichts zu sagkn,
da ^ durch warme Sommerwittterung vollständig wett-
gemacht wird W.r brauchen also vorläufig noch lange
nicht den Kopf sinken lassen, sofern nur, wie es aller
Voraussicht nach der Fall sein wird, dem jetzt zu den
schönsten Hoffnungen berechtigenden Frühling ein rich.tiger Sommer nachfolgt. '

PeihotT 1017 verschied nach längerem
Wiesbaden Herr Oberst a. D. Max von

Detten. - Geboren am 23. 11. 1840 au Werne i M
Dett^ wurd, Iustizrats Franz Arnold vonDetten, wurde er rm Elternhaus erzogen und trat nacü
bestandenem Abitur auf den, Gymnasium zu Paderborn

,lQ5:9 i Is  Avantageur beim Infanterie-Re-
giment Nr. 19 m Breslau ein. 1860 zum Seconde-
Leutnant befördert, zog er 1861 mit dem Regiment
aus zur Besetzung Luxemburg's. Im Jahre 1866
rouröe er Negimentsadjutant des nach Mainz verleg-

N-SlM-nts und 1868 zum Premier-Leutnant bl
forbert. Im Feldzug 1870/71 nahm er an den Schlach-
ten um Metz, wo er sich das Eiserne Kreuz 2. Klasse
^warb , teil. Nach dem Feldzug ins badische Leib-
Grenadier-Regiment Nr. 109 versetzt, wurde er 1872
hauptmann und Kompagnie-Lhef und 1886unter Ber-
setzung m s Infanterie-Regiment Nr. 114  Major und
Bataillons -Kommandeur. Im Jahre 1892 schied von
Detten aus dieser Stellung und wurde unter Verleihung

Qlu O ^ l' utnant zum Kommandeur
Landwehrbezirks Wiesbaden ernannt. - In die¬

ser Stellung ist er in weiten Kreisen unseres Regie-
rungs -Bezirks bekannt geworden, da er sich hier schon
besonders für das Knegervereinswesen betätigte anM !«n Spche » 1904 -I- 1.

Regierungsbezirks Wiesbaden trat. Mit
welcher Hochschätzung seine erfolgreiche Tätigkeit von
den Knegervere-nen anerkannt wurde, zeigten der ihm
gelegentlich seiner Verabschiedung als Bezirkskomman¬
deur von den Kreiskriegerverbänden durch einen Fackel-
M .. b^ -bracht- Huldigung und di« gelegentlich seines
50iahngen Mllltar-Dlenstzubiläums veranstaltete Feier.
Bon Allerhöchster Stelle wurden seine Verdienste um
das Knegeroerelnswesen durch Verleihung des Charak-
ters als Oberst und des Kronen Ordens 2. Klasse be-
sonders gewürdigt. - Auch in der Bürgerschaft Wies-
baden s war von Detten «me bekannte und geachtete
Persönlichkeit. So begleitete er einige Jahre das Amt
ei?e* Stadtverordneten und war mehrere Jahre Mit»
gked der Llnkommensteuer-Veranlagungskommission. —
Berheiratet war er seit Dezember 1879 mit Emma
geborene Waenkler von Dankerschweil. Aus dieser Ebe
Kg -n 2 Söhne die beide jetzt als Hauptleute dem
Fusilier-Regiment von Gersdorf angehören, und 1 Toch.
ter hervor. — Ein arbeitsreiches, verdienstvolles Leben
hat mit seinem Heimgänge seinen Abschluß gefunden.
Weit über die Grenzen Wiesbaden'- , das ihm zur 2
Heimat geworden war, bleibt der Name Oberst von
Detten m ehrender Erinnerung. Das Ende des furcht¬
baren Bölkerringens durfte er nicht mehr erleben.
Möge ihm di« Erde leicht sein.

rSr "L Um allen Möglichkeiten
hlnstchtllch der menschlichen Ernährung im kommenden
Fruhiahr «-wachsen zu sein, ist es - im Hinblick auf
die Knappheit an Pflanzkartoffeln und den nicht vor-
auszusehenden Ausfall der Kartoffelernte- unbedinot
nötig, daß recht viel Kohlrabi gebaut werden. Sollten
sie zur menschlichen Ernährung nicht nötig ein — um
so besser,- im Viehstall sind dankbare Abnehmer dafür
Aber alle Landwirte müssen sich am Anbau beteiligen
sonst kann es,  wie ja auch schon durch Verordnung
bestimmt, nicht ciusblelben. daß diejenigen, welche keine
Kohlrabi bauen, Runkelrüben an diejenigen aboeben
müssen, welche Kohlrabi abliefern und dami! ihren Le-
stand an wertvollem Viehfutter vermindern.

Dresden. 16. Moi. Auf den sächsischen Staats-
bahnen fallt vom 1. Ium an die erste Klasse weg,- sie
bleibt uur m Fernzügen bestehen.

Am 15. 5. 1917 ist eine Bekanntmachung Llc.
100/2. 17. K. R . A-, betreffend Beschlagnahme, wie.
derholte Bestandserhebung und Euteignung von Destil-
lationsapparaten aus Kupfer und Kupferlegierungen
(Messing, Rotguß und Bronze) und freiwillige Abliefe¬
rung von anderen Brennereigeräten aus Kupfer und
Kupferlegierungen (Messing, Rotguß und Bronze) in
Kraft getreten. Nach 8 2 der Bekanntmachungwer¬
den betroffen sämtliche ganz oder teilweise aus Kupfer

oder Kupferlegierung bestehenden Destillations. Rek¬
tifizier- und Extraktionsapparate, soweit sie nicht unter
die im § 3aufgeführten Ausnahmen fallen Die von
der Bekanntmachung betroffenen Betriebe sind"au, 8 4
zu ersehen. Ueber Meldepflicht. Enteignung und Ab-
heferiyig der beschlagnahmten Gegenstände trifft § 7
Festsetzungen. Bei der Durchführung der Ablieferuna
werden 2 Gruppen von Betrieben unterschieden Brup-
pe A : aufrechtzuerbaltende Betriebe. GruppeB ; still-
gelegte Betriebe . Mit der Durchführung der Bekannt¬
machung sind die Kommunal-Derbände beauftragt de-
nen bereits die Durchführung der Bekanntmachung
vom 1. 10. 1916, betreffend Bierkrugdeckel aus Jinn
übertragen war . Diese beauftragten Behörden erlassen
auch die Ausführungsbestimmungrnhinsichtlich Melde-



psticht, Ablieferung und Einziehung der beschlagnahm¬
ten vestillationsapparatr usrv . Für die abzuliefernden
Gegenstände sind im 8 8 der Bekanntmachung Ueber-
nahniepreise festgesetzt, die den Gegenwert für die ab>
zuliesernden Gegenstände einschließlich aller mit der Ab¬
lieferung verbundenen Leistungen , wie Entfernung der
Apparate aus den Betrieben , Ablieferung bei den Sam-
melstellen usw ., enthalten . Beschläge oder Bestandteile
aus anderem Material als Kupfer oder Kupferlegierung
werden nicht vergütet und sind vor der Ablieferung zu
entfernen . Ferner sind die Apparate vor der Abliefe¬
rung so zu zerlegen , daß Kupfer und Kupferlegierung
gesondert gewogen werden können . Ablieferer , die mit
dem festgesetzten Uebernahmepreis nicht einverstanden
sind, müssen dies sogleich bei der Ablieferung erklären.
Wird eine gütliche Einigung über den Uebernahmepreis
nicht erzielt , so wird dieser Preis vom Reichsschiedsge¬
richt für Kriegswirtschaft endgültig festgesetzt. Betriebe
der Grupp « A . können die vorläufige Zurückstellung
von der Ablieferung beantragen , wenn dringende Grün¬
de hierfür vorliegen . Die Anträge sind bei dem zu-
ständ . Kommunal -Verband einzureichen . Die Entscheidung
trifft die Metall -Mobilmachungsstelle . Die Sammelstellen
sind auch zur Entgegennahme von nicht beschlagnahmten
Brennereigeräten und Einrichtungsgegenständen aus
Kupfer , Messing , Rotguß und Bronze verpflichtet , die
von den im § 4 genannten Betrieben abgeliefert wer¬
den, soweit es sich um Gegenstände handelt , die im 8
10 der Bekanntmachung aufgeführt sind und soweit es
sich nicht nm Altmaterial handelt . Für die freiwillig
abgelirferten Brennereigeräte usw . ist der Preis von
8,50 Mk . für I kg - Kupfer bezw . 2,25 Mk für l kg-
Legierung festgesetzt. Alle Einzelheiten ergeben sich
aus dem Wortlaut der Bekanntmachung , deren Veröf¬
fentlichung in der üblichen Weise durch Anschlag und
durch Abdruck in den Tageszeitungen erfolgt . Außer¬
dem ist der Wortlaut der Bekanntmachung bei dem zu¬
ständigen Bürgermeisteramt «inzusehen.

1914 — 1917 . Damals und heute.
Wie weit liegen die Augusttage 1914 schon hinter

uns . Es mutet wie ein Märchen aus längst vergan-
genen Zeiten an , wenn wir uns der Begeisterung er-

Pfingstvevkehr.
Pfingstreisen und Ausflüge müssen in diesem Jahre unter-

bleiben , weil die Lokomotiven und Wagen für Zwecke des Heeres,
der Kriegswirtschaft und Volksemährung gebraucht werden.

Sonderzüge für den Ausflugsverkehr werden nicht gefahren.
Mit Zurückbleiben beim Reiseantritt oder unterwegs ist daher zu
rechnen . Die Eisenbahn benutze nur , wer notgedrungen reisen muß.

Königliche Eisenbahndirektion Frankfurt (Main ).

innern , die damals unser ganzes Vaterland durchwehte.
Unsere Heimat war in Gefahr . Da wollte niemand
zurückstehen . Jeder war bereit , sein Alles herzugeben.
Alle Unterschiede waren verschwunden , alle Bevölkerungs¬
klassen standen einmütig zusammen in dem Willen , dem
Vaterland Leben und Gut zu opfern.

Dps war damals.
Woher kommt es , daß diese herrlich «, erhebende

Zeit so sehr in unserer Erinnerung verblaßte . Woher
kommt es , daß die Stimmung von damals nicht auch
heute noch in gleich erhebender Weise in uns fortwirkt?
Wir haben in diesen 33 Monaten eine kaum glaubliche,
noch garnicht übersehbare Fülle der gewaltigsten Er¬
eignisse erlebt , alle Leidenschaften , alle Eemütseregungen,
alle Empfindungen , deren ein menschliches Herz fähig
ist , haben uns durchzittert . Auch die Weltgeschichte ist
in diesen Zeiten zum Großbetrieb übergegangen . In
den 33 Monaten wurde über das Schicksal von Völ¬
kern , Staaten , Königen , von Millionen Einzelwesen
und Einzelwirtschaften so rasch entschieden , wie nie zu-
vor in der Menschheitsgeschichte.

Kein Mensch kann erwarten , daß die Begeisterung
jener ersten Tage heute nach 33 Monaten schwersten
Ringens noch anhält.

Zuviel Leid , zuviel Kummer und Sorgen sind
über unser Volk hereingebrochen , zuviel Menschenleben,
zuviel wirtschaftliche Existenzen vernichtet worden . Im¬
mer mehr fühlte jeder an seinem eigenen Leibe die
Folgen des Krieges Auch für ein so starknervigrs
Volk , wie das deutsche, ist die Fülle des Durchlebten
etwas zuviel.

Und doch sollte man sich, öfter als dies geschieht,
di « Augusttage 1914 ins Gedächtnis zurückrufen . In
der lodernden Begeisterung jener Tage kamen uns die
Befahren , in denen unser Vaterland schwebte , nicht
recht zum Bewußtsein . Mitten im Frieden wurden
wir plötzlich von 3 Seiten mit Uebermacht angefallen,
die Feinde standen dicht vor den Toren unseres Hauses.
Ihrer zwei waren schon eingedrückt , Elsaß und Ost-
preußen , der geringste Mißerfolg konnte für uns von
den verderblichsten Folgen fein. Trotzdem war damals
die Stimmung zuversichtlicher als heute . Da drängte
sich doch jedem die Frage auf , ist denn heute die Lage
gefährlicher als damals , haben wir Grund , kleinmütig

zu sein ? Rein und abermals neinDie  Gefahr , daß
wir den Feind ins Land bekommen , ist dank der Herr-
lichen Taten unserer Beschützer zu Wasser , zu Lande
und in der Luft ein für alle Mal beseitigt . Wir stehen
also heute besser da als damals.

Bleiben nur die Fragen der Ernährung und die
Frage der Politik , die man für das Nachlassen der
Stimmung im Lande verantwortlich machen könnte.
Aber auch diese Fragen würden uns keine Schwierig¬
keiten bereiten , wenn jeder sich die Borsätze der August¬
tage 1914 ins Gedächtnis zurückrufen wollte . „Das
deutsche Volk kann und darf nicht untergehen " sagten
wir damals , und es kann und wird nicht untergehen,
auch nicht wegen Ernährungsschwierigkeiten , wenn jeder'
ob reich oder arm , seine Pflicht tut . treu dem
Gelöbnis von 1914 . Die Lebensmittel find knapp , das
wissen wir alle , und sie werden auch in absehbarer
Zeit , auch wenn sofort Friede käme , nicht reichlicher
fließen ; sie fließen aber so, daß kein Mensch Hungers
sterben muß.

Und wie steht es mit der Politik ? Hat sich denn
da die Lage etwa verschlechtert ? Auch hier muß mit
einem lauten Nein geantwortet werden . Cs steht sogar
um vieles besser als in den Monaten vor dem Krieg.
Die Zusagen , die von Kaiser und Kanzler dem deutschen
Volk gemacht worden sind, zeigen doch , daß unsere
Regierung den festen Willen hat , die großen Errungen¬
schaften dieses Krieges auch in der Politik auswirken
zu lassen. Sollten da nicht endlich von den Parteien
Einzelwünsche zurückgestellt und das große Ganze wieder
als Richtschnur für unser Handeln und Denken aufae-
stellt werden ?- Wahlrechtsreform und Kriegsziele ! So
lautet eben das politische Feldgeschrei , das Mißtrauen
und Verbitterung in weite Kreise unseres Volkes trägt

^doch um ganz andere Fragen geht , um Sein
oder Nichtsein unseres ganzen Volkes.

Lassen wir den Geist der Augusttage 1914 wieder
in uns aufleben , stellen wir alle kleinen und kleinlichen
Sonderwünsche zurück und richten wir unser ganzes
Streben nur auf das eine Ziel — den Sieg zu erringen
v ™ Zst ^ en 3U erzwingen . Wir können nur dann
der Menschheit den Frieden bringen , wenn wir im In-
tzEm stark und einig bleiben . Das sind wir denen
schuldig , die für uns den Heldentod starben und sterben.

Für Heereslieferung größere Anzahl

Stcinrichtn.. . l Schmied
sofort gesucht.

Steinbrüche C . Craemer,
__ Schüren , Kr eis Hörde i. Wests.

Herren -, Knaben - und Kinder-

strotz hüte
Große Auswahl . Neueste Formen.

Herren - unö Anaben -Mützen,
Süöwefter , unö Häubchen in allen Preislagen.

Damen - Sommer -Blusen
weiß , farbig , schwarz ; schöne, moderne Sachen.

Kmöer -Rleiöer , Hrnöenburgkittel unö
Sxielhöschen , leichte Sweater , Strümpfe

unö Socken.
Kncrben - ^ crsch- ^ n ) ügS uncl Blusen

in allen Grüßen.

Kaufbaus Eouis Triedemattit,
Hachenburg.

Waschkonfektion
$ Knaben -Waschanzüge , Blusen u. Hosen

in allen Grössen.

Kinderkleidchen und Damen-
Waschblusen

weiss ßatist und farbige Stoffe.

Waschstoffe , Mouseline
Batiste und durchbrochene Stoffe

in grosser Auswahl.

Empfehle in großer Auswahl:

llhm MIMlei
wie

H Ringe , Broschen , Colliers,
llrmbanöer , Ohrringe unö
Fassungen für Semr -Bilöer.

k. Schulte, »mtn,  Hachenburg.
Ankauf von altem Gold und Silber.

Warenhaus3 . BOSßllftU Hachenburg.
MM

Kleefarnen,
KiWz und DieMz,
KM nÄ Kalisalz,

sofort lieferbar.
Aeltere Bestellungen bitten zu
wiederholen und für Dünger

Säcke einzusenden.

Carl Miilitt Ahnt.
Aroppach,

Dahnhof Ingelbach.
Fernsprecher Nr . 8 , Amt Alten-

Kirchen (Westerwald ).

Bienenkasten
mit sämtlichem Zubehör zu ver¬

kaufen.
Heinrich Hehn , Bach.

Midelim
werden dieses Jahr von jedem
Landwirt , jeder Genossenschaft
und Verein versichert und zwar
gegen Tod , notwendiges Töten,
Diebstahl und Blitz , eventl . kann
auch nur gegen Diebstahl und
Blitz allein versichert werden.
Alles zu einer billigen , festen
Prämie . Anfragen kostenlos
durch

A. Walz,
Frankfurt a . M ., Bergweg 32,

Telefon Hansa 5962,
Subdirektor der „ Allgemeinen
Deutschen BiehversicherungS ' Ge-

stllfchaft a . G ., zu Berlin.

Schlackensand
liefert ab Niederschelden , Kreuz¬

tal und Eisern

Aktiengesellschaft
Charlottenhütte,

Riederfchelden/Sieg

Wegen Erkrankung des bis¬
herigen suche möglichst auf sogleich
oder zum 1. Juni ein fleißiges,
braves

Mädchc»
für Küche und Hausarbeit.

Zeugnisse usw . an
Frau Voland,

Godesberg , Mirbachftr . 2 a.

(Ein tüchtiges , erfahrenes

Dienstmädchen
sucht

Hotel Merger,
Marienberg.

ZMchvsm I
aller Art

JEkaufen Sie gut und billig beibAugisstSohwar ; |
« Marieiiber,;.

Jungt null Eiillege-
_ Schimm

finb stets zu haben bei
Ludwig Weyand.

Langenbach b. M.
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